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Resolution an den Österreichischen Städtetag 2014 
„Städte neu denken – Finanzen, Bildung, Soziales“ 

 

 
Österreichs Städte setzen Impulse und schaffen den Gestaltungsrahmen des täglichen 

Lebens. Sie erbringen eine Vielzahl von Leistungen im Bereich der Infrastruktur, indem 

sie hohe Investitionen in Aufgabenfeldern wie den Kindergärten und Schulen, 

Freizeiteinrichtungen,  Kultur- und Sportstätten, der Wasserversorgung, der Abwasser- 

und Müllentsorgung und beim öffentlichen Nahverkehr tätigen. Viele dieser Leistungen 

werden auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern der umliegenden Gemeinden 

genutzt. 

 

Österreichs Städte sind Wirtschaftsmotoren: 85 % der heimischen Wirtschaftsleistung 

werden in Städten erbracht. Als größter öffentlicher Investor schaffen sie Arbeitsplätze 

und tragen damit wesentlich zur regionalen Wertschöpfung bei. 

 

Städte tragen aber auch ein hohes Maß an sozialer Verantwortung: soziale Verände-

rungen treten in Städten zuerst und besonders deutlich zutage; soziale Eingliederung 

und Bekämpfung der Armut sind Beispiele für gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die 

Städte Tag für Tag lösen müssen. 

 

Funktionierende Städte fördern die Entwicklung des ganzen Landes, auch die der 

ländlichen Regionen. Damit es den Städten gelingt, das hohe Niveau ihrer Leistungen 

aufrecht zu erhalten oder sogar zu steigern, müssen in einer Welt, die ständigen 

Veränderungsprozessen unterliegt, taugliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

 

Die Resolution an den Österreichischen Städtetag steht 2014 im Licht der bevorste-

henden Verhandlungen für einen neuen, stabilen, nachhaltigen Finanzausgleich zwi-

schen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden zum Wohl der Bevölkerung und zur 

Festigung des Wirtschaftsstandortes Österreich. 
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Finanzen und kommunale Selbstverwaltung 

 

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der städtischen Strukturen und Einrich-

tungen ist eine ausreichende Mittelausstattung. Die Finanzsituation der Städte und der 

urbanen Gemeinden wird neben der Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und 

Abgaben wesentlich durch den im Finanzausgleich geregelten 

Verteilungsmechanismus der öffentlichen Mittel bestimmt. 

 

Ein zweckmäßiger Finanzausgleich stellt sicher, dass die einzelnen Gebietskörper-

schaften über die Finanzausstattung verfügen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

benötigen (Hinweis auf Art. 2 und Art. 4 FVG). 

 

Insbesondere die Praxis des sekundären und tertiären Finanzausgleichs, auf dessen 

Grundlage die Länder von den Kommunen Beiträge und Umlagen in beträchtlichem 

Ausmaß verlangen, gefährdet die Finanzautonomie der Städte nachhaltig. 

 

Wegen der umfangreichen Verflechtungen der Finanzströme zwischen den Gebiets-

körperschaften wird vom Städtebund seit langem eine grundlegende Reform des Fi-

nanzausgleichs gefordert. 

 

Der österreichische Städtebund fordert: 

 

 Einen aufgabenorientierten Finanzausgleich: Eine Reform des Finanzausgleichs, 

die sich an den Aufgaben orientiert, muss die Finanzierung der Basisaufgaben, 

Sonderlasten und zentralörtlichen Aufgaben der Städte sicherstellen. Die 

spezifisch urbanen Zentrumslasten müssen anerkannt und fair abgegolten 

werden. Die Transferzahlungen an die Länder müssen eingedämmt und gedeckelt 

werden, der Vorwegabzug für Bedarfszuweisungen wird abgeschafft; 

 

 Eine klare Trennung von Ressourcen- und Lastenausgleich: Ein überzogener Res-

sourcenausgleich im Finanzausgleich, der Kommunen mit geringen zentral-

örtlichen Aufgaben mit beträchtlichen frei zu verwendenden Mittel versorgt, 

während Kommunen mit umfangreichen Aufgaben kaum über genügend Fi-

nanzkraft verfügen, ihren Aufgaben nachzukommen, ist unbedingt zu vermeiden. 

Die Mittelausstattung hat sich primär an den aufgabenbedingten Unterschieden 

zu orientieren. Der horizontale Ausgleich folgt dem Prinzip des Lastenausgleichs, 

der strukturelle Gegebenheiten berücksichtigt und anhand messbarer Kriterien 

zu einem Ausgleich besonders geforderter Gebiete, wie es Städte sind, dient; 
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 eine Aufgabenreform, die durch die Zusammenführung von Aufgaben- 

und Finanzierungsverantwortung unkoordinierte Doppelinvestitionen verhindert 

und Transparenz über die Mittelverwendung und Kostenwahrheit fördert: Die 

Städte und Stadtgemeinden übernehmen die Verantwortung und die Finanzie-

rung, bspw. im vorschulischen Bildungsbereich, im Gegenzug werden etwa 

Krankenanstalten, Pflege und Mindestsicherung ausschließliche Landesaufgaben. 

Durch diese Aufgabenentflechtung und die entsprechende Neuordnung der 

Mittelzuweisung erübrigen sich entsprechenden Transferverflechtungen, 

Transfers und Umlagen entfallen zur Gänze; 

 

 die Einräumung der Rechtsfähigkeit der bundesverfassungsgesetzlich berufenen 

Vertreterinnen und Vertreter der Städte, um ein kommunales 

Mitentscheidungsrecht in allen Angelegenheiten, die Einfluss auf die 

Kompetenzen und Finanzen der Städte und urbanen Gemeinden entwickeln, zu 

ermöglichen. Vereinbarungen gemäß Artikel 15a BVG, die eine inhaltliche oder 

finanzielle Bindung für Kommunen bedeuten, bedürfen ebenfalls deren 

Zustimmung; 

 

 eine intelligente Reform des Haushaltswesens der Kommunen, die sich an den 

Notwendigkeiten der Städte und Gemeinden orientiert; 

 

 ein Steuerfindungsrecht der Städte, um zu kompensieren, dass ein bedeutender 

Teil der gemeindeeigenen Steuern in den vergangenen Jahren abgeschafft oder 

durch die Schaffung zahlreicher Ausnahmebestimmungen, so auch 

Steuerbefreiungen für andere Gebietskörperschaften, ausgehöhlt wurde.  

 

 eine Reform der gemeindeeigenen Steuern: die Neuordnung der Grundsteuer 

und der Kommunalsteuer sowie das Streichen von diversen Befreiungen unter-

stützt die Abgabenautonomie der Städte. Die Reform der Kommunalsteuer soll 

zur Stärkung der Kommunen mit zentralörtlichen Aufgaben beitragen; 

 

 die Eröffnung des direkten Zugangs zu Finanzierungen durch die ÖBFA, damit 

die Städte günstige Konditionen für die Finanzierung der Staatsausgaben, die die 

österreichische Bundesfinanzierungsagentur ÖBFA aufgrund der Volumina und 

der guten Bewertung Österreichs durch Ratingagenturen erhält, entsprechend 

nutzen können.  
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 durch Einbringung von zusätzlichen Bundesmitteln die Schaffung 

eines kommunalen Rettungsschirmes für Städte und Gemeinden, die 

von besonders ungünstigen Rahmenbedingungen betroffen sind und ihre 

Schuldenlast allein nicht mehr bewältigen können. 

 

 die Zusicherung der Bundesregierung, dass die vom Österreichischen Städtebund 

formulierten Anliegen der Städte auch in etwaigen Freihandelsabkommen 

(beispielsweise TTIP) und sonstigen internationalen Vereinbarungen 

vollinhaltlich abgebildet werden. 

 
Infrastrukturinvestitionen und Gemeindekooperationen 

 

Obwohl Österreichs Städte und Gemeinden in der Vergangenheit immer ihren Anteil 

im Stabilitätspakt erfüllt haben, wurden zuletzt mehrmals Rahmenbedingungen zu 

Ungunsten der Kommunen geändert. Die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug beim Bau 

von Kindergärten, Schulen und anderen Infrastruktureinrichtungen wurde einge-

schränkt, der Leistungsaustausch zwischen Gemeinden in Form von Gemeindeko-

operationen soll neuerdings der Umsatzsteuer unterliegen. 

 

Der Städtebund fordert: 

 

 die Wiedereinführung des Vorsteuerabzugs vor allem im Schul- und 

Bildungsbereich für kommunale Infrastrukturinvestitionen oder eine Regelung in 

Analogie zum Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz 

 

 die ausreichende Berücksichtigung der vom Städtebund bereits geforderten  

Gebietsgemeinden oder ähnlichen Gemeindekooperationsformen im 

Finanzausgleich.  

 

 Keine steuerliche Benachteiligung der Tätigkeit von Gemeindekooperationen. 

 

Daseinsvorsorge, sozialer Wohnbau und Siedlungswasserwirtschaft 

 

Mit den Leistungen der Daseinsvorsorge erfüllen Städte und Gemeinden wichtige 

gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nicht nach rein ökonomischen Gesichtspunkten 

beurteilt werden können. Ein Zurückfahren dieser Leistungen hat unmittelbare 

negative Auswirkungen auf das soziale Gefüge in unserem Land und damit auf den  
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Wirtschaftsstandort Österreich. 

 

Ein Aspekt der Daseinsvorsorge, die  Wohnbauförderung, hat in Österreichs 

Städten eine lange Tradition und stellt eine wesentliche Säule des sozialen 

Zusammenhalts dar. Da sich der soziale Wohnbau nicht auf sozial- und 

einkommensschwache Gruppen beschränkt, findet eine soziale Durchmischung statt, 

eine Ghettoisierung wird verhindert.  

 

Der Städtebund fordert und bekennt sich dazu: 

 

 die verfassungsrechtliche Definition der Daseinsvorsorge als Aufgabe des Staates 

und die Sicherstellung der Entscheidungshoheit der Städte und Gemeinden über 

deren Gestaltung. Zukünftig bereitgestellte Fördermittel im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft sind vorrangig für die Sicherstellung der Funktions- 

und Werterhaltung der Infrastruktur bereit zu stellen; 

 

 dass die Ver- und Entsorgung mit Wasser grundsätzlich von der öffentlichen 

Hand zu leisten ist. 

 

 dass wichtige öffentliche Investitionen in die Daseinsvorsorge und Zukunftsberei-

che wie Bildung, Kultur, Forschung, Gesundheit oder sozialer Wohnbau sowie 

aktive Arbeitsmarktpolitik nicht auf die Kriterien im Fiskalpakt, oder Stabilitäts- 

und Wachstumspakt angerechnet werden dürfen (z.B. Golden Rule oder anderer 

Mechanismen); 

 

 

 die Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel für den Wohnbau. Die Mittel 

sind zu valorisieren. 

 

 die Bundesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass die EU-Mitgliedsstaaten 

auch weiterhin die Kriterien für den sozialen Wohnbau selbst definieren. Die 

Beschränkung des sozialen Wohnbaus auf benachteiligte oder sozial schwächere 

Bevölkerungsgruppen im Regelwerk  der Europäischen Union ist aufzuheben. 

 

 dass eine verfassungsmäßige Absicherung der Vertragsraumordnung 

gewährleistet wird.  
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Im April 2014 wurde ein Förderrückstau von ca. 130 Millionen Euro für die 

Siedlungswasserwirtschaft festgestellt.  Das BMLFUW hat einen 

Investitionsbedarf von über 1100 Euro pro Kopf erhoben.  

 

Der Österreichische Städtebund fordert: 

 

 als ersten Schritt die Zusage von jeweils zumindest 100 Millionen Euro für die 

Jahre 2015 und 2016, was einer Fortschreibung der Zusagen von 2014 entspricht. 

Gemäß dem Ergebnis der Investitionskostenerhebung wäre eine Aufstockung auf 

jährlich 150 Millionen erforderlich, wobei Sanierungsleistungen verstärkt 

Berücksichtigung finden müssen.  

 

Soziales und Gesundheit 

 

Die krisenhaften Entwicklungen auf den weltweiten Finanzmärkten haben die Kosten 

für Sozial- und Gesundheitssysteme in den letzten Jahren in die Höhe getrieben. Städte 

und Gemeinden übernehmen einen großen Anteil dieser Kosten, ohne aber über den 

konkreten Mitteleinsatz mitentscheiden zu können.  

 

Der Städtebund fordert: 

 die finanziellen Folgen für Städte und Gemeinden im sozialpolitischen und 

gesundheitspolitischen Bereich stärker zu berücksichtigen. Soziale Lasten dürfen 

nicht einseitig auf Städte und Gemeinden abgeschoben werden. Sparmaßnahmen 

beim Bund oder den Ländern dürfen nicht dazu führen, dass die Kosten auf die 

kommunale Ebene verlagert werden; 

 

 die jährliche Valorisierung von Pensionen, Arbeitslosengeld und Pflegegeld zur 

Entlastung der Sozialbudgets der Kommunen; 

 

 die dauerhafte Gewährleistung der Finanzierung der Pflege in einem umfassen-

den Pflegefondskonzept, die Leistungen der Städte und Gemeinden müssen im 

Finanzausgleich berücksichtigt werden; 

 

 das Verbot jeglicher Werbung für Glücksspiele und die Untersagung von Online-

Glückspielen, um die finanziellen Auswirkungen der sozialen Reparaturkosten 

für Opfer der Glücksspielindustrie zu verringern; 
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Bildung und Forschung 

 

Die Teilhabe am Erwerbsleben und an einems selbstbestimmten Leben ist eine 

unabdingbare Voraussetzung zur Vermeidung von Segregation. Bildung beginnt im 

Kindergarten. 

 

Die Städte tragen in hohem Ausmaß zum vielfältigen und reichhaltigen Kulturangebot 

und zur wirtschaftlichen Attraktivität Österreichs bei.  

 

Als Bildungs- und Forschungsstandorte spielen die Städte eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung der Innovationsfähigkeit des Landes. Die Qualität als Forschungs-

standort ist für Städte ein wichtiges Argument im internationalen Standortwettbe-

werb. 

 

Der Städtebund fordert: 

 die vorrangige Sicherstellung der Finanzierung der Forschungs- und Bildungspo-

litik durch Bund und Länder. Dabei ist größtes Augenmerk darauf zu legen, dass 

Bildungs- und Ausbildungssysteme allen sozialen Gruppen zugänglich sind  und 

durchlässiger werden, für die Vielfalt der Bildungs- und 

Qualifikationsmöglichkeiten und die Qualität der Bildungsangebote ist zu sorgen. 

Neben dem reinen Ausbildungsziel in Abstimmung mit den Entwicklungen am 

Arbeitsmarkt muss auch der Aspekt der Bildung gestärkt werden, um die 

Voraussetzung für hochwertige Forschungs- und Innovationsprozesse zu 

schaffen. Bildungsinhalte dürfen nicht der Konzentration auf Ausbildungsziele 

zum Opfer fallen; 

 

 die Erarbeitung von Lösungen, die allen Bürgerinnen und Bürgern den Erwerb 

hochwertiger Qualifikation ermöglicht und ein Angebot an attraktiven Arbeits-

plätzen für qualifizierte Arbeitskräfte bietet; 

 

Verkehr und Mobilität 

 

Das Verkehrsaufkommen wächst. Die Auswirkungen des gesteigerten Verkehrsauf-

kommens auf Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität werden oftmals nicht von den 

Verursachern, sondern von der Allgemeinheit getragen.  
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Vor allem dem Schwerverkehr auf der Straße wird so gegenüber 

öffentlichen Verkehrssystemen ein ungerechtfertigter Vorteil eingeräumt. 

 

Der Schutz der Lebensqualität der städtischen Bevölkerung verdient daher bei der 

Förderung der Mobilität besondere Aufmerksamkeit. 

Im Nah- und Regionalverkehr liegen die Ziele in der Vermeidung von Verkehr und 

dessen Verlagerung zum öffentlichen Verkehr und zum nichtmotorisierten 

Individualverkehr. 

 

Der Städtebund fordert: 

 eine Reform der Finanzierungsstrukturen im Verkehrsbereich, die unabhängig 

vom Öffentlichkeitscharakter des jeweiligen Trägers alle Finanzierungsströme im 

Bereich der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt, und den Einsatz ausreichender 

Mittel für das gesteigerte Verkehrsaufkommen nach fairen, transparenten und 

volkswirtschaftlichen Kriterien sicherstellt. Die Straßenbahnprojekte in den 

Ballungsräumen sollten hiervon ebenfalls umfasst werden. 

 

 die Entwicklung eines gesamtösterreichischen Verkehrskonzeptes unter besonde-

rer Beachtung der Vereinbarkeit von Verkehr und Lebensqualität der 

Wohnbevölkerung und unter Einbindung der Städte in den gesamten 

Entscheidungsprozess. 

Dies ist kein abschließender Forderungskatalog, aber es sind zentrale Anliegen, die für 

die wirtschaftliche Entwicklung des urbanen Österreich von großer Bedeutung sind. 

Deren Umsetzung liegt nicht nur im Interesse der Städte und städtisch geprägten 

Gebiete, sondern des ganzen Landes. Dank starker Städte kommt Österreich vorwärts. 

Das haben die Städte und urbanen Gemeinden in der Vergangenheit bewiesen. Die 

Österreichische Bundesregierung und die Landesregierungen sind aufgefordert, die 

Städte und Gemeinden in diesen wichtigen Zielen zu unterstützen und mit den 

entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. 

 

 

Stand: 5.6.2014 


